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An die Mitglieder 

des Kantonsrates 

Herisau, 30. November 2021 

5000.744 
Gesetz über die Entlastung von den Tourismusabgaben 2020 und 2021; 2. Lesung 
 
1. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 30. November 2021 

Sehr geehrter Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrte Damen Kantonsrätinnen 

Sehr geehrte Herren Kantonsräte 

A. Ausgangslage 

 

Der Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom 27. September 2021 den Entwurf für ein Gesetz über die Entlastung 

von den Tourismusabgaben 2020 und 2021 in 1. Lesung behandelt und der Vorlage in der Schlussabstimmung 

mit 50:3 Stimmen bei 5 Enthaltungen zugestimmt. Die Vorlage unterstand bis zum 29. Oktober 2021 der 

Volksdiskussion (vgl. Amtsblatt vom 1. Oktober 2021). Innerhalb dieser Frist sind keine Beiträge eingegangen. 

B. Erwägungen 

 

Aus der 1. Lesung im Kantonsrat ergeben sich keine offenen Fragen oder Anliegen, die zu beantworten wären. 

 

Anpassungen am Gesetzesentwurf sind keine erforderlich. Der Entwurf für ein Gesetz über die Entlastung von 

den Tourismusabgaben 2020 und 2021 wird dem Kantonsrat für die 2. Lesung somit unverändert unterbreitet. 

C. Auswirkungen 

 

Betreffend Auswirkungen kann auf die Ausführungen im Rahmen der 1. Lesung verwiesen werden. 
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D. Antrag 

 

Der Regierungsrat beantragt Ihnen, 

 

dem Entwurf für ein Gesetz über die Entlastung von den Tourismusabgaben 2020 und 2021 in 2. Lesung zu-

zustimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

 

Sign. Dölf Biasotto     sign. Roger Nobs 

 

Dölf Biasotto, Landammann Roger Nobs, Ratschreiber 

 

 

 

Beilagen 

1.1 Gesetzesentwurf; 2. Lesung 

1.2 Synopse; 2. Lesung 

 


